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31. Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 

39. Nachtrag zur Satzung über die Gebühren für die Benutzung der Kran-
kentransport- und Rettungswagen der Stadt Ratingen 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der aktu-
ell gültigen Fassung und der §§ 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der aktuell gültigen Fassung beschließt der Rat der Stadt 
Ratingen folgenden Nachtrag zur Satzung über die Gebühren für die Benutzung der 
Krankentransport- und Rettungswagen der Stadt Ratingen: 
 

I. 
 

§ 2 Abs. 1, 2 und 5 erhält folgende Fassung: 
 
 § 2 
 
(1) 

 
Transport von Notfallpatienten (Rettungstransport) von den Standorten im 
Stadtgebiet Ratingen / Heiligenhaus  

  
1.1 

 

 
Beförderung einer Person im Stadtgebiet Ratingen/ 
Heiligenhaus  
 

925,00 Euro

 1.2 Beförderung einer Person über das Stadtgebiet Ratin-
gen/ Heiligenhaus hinaus 
 

925,00 Euro

  außerhalb ab Stadtgrenze je km (Hin- und Rückfahrt) 3,00 Euro
   
 
(2) 

 
Krankentransport (Nichtnotfallpatienten) von den Standorten im Stadtgebiet 
Ratingen / Heiligenhaus 

  
2.1 

 
Beförderung einer Person im Stadtgebiet 350,00 Euro

  
2.2 

 
Beförderung einer Person über das Stadtgebiet hinaus 
 

350,00 Euro

  außerhalb ab Stadtgrenze je km (Hin- und Rückfahrt) 3,00 Euro
  

2.3 
 
Bei ambulanter Behandlung einschließlich Wartezeit 
für Hin- und Rückfahrt je 350,00 Euro

  
2.4 

 
Wartegebühren 
Die ersten 15 Minuten sind gebührenfrei. 
Von der 16. bis 30. Minute und für jede weitere ange-
fangene halbe Stunde 3,00 Euro

 
(5) 

 
Ist der Krankentransport- oder Rettungstransportwagen auf 
Anforderung ausgefahren aber nicht benutzt bzw. in Anspruch 
genommen worden, so werden 90% der Gebühren nach Ab-
satz 2, Ziffer 2.1, erhoben. 315,00 Euro
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II. 

 
Dieser Nachtrag tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft. 
 
 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 
Der vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 19.03.2024 beschlossene  
39. Nachtrag zur Satzung über die Gebühren für die Benutzung der Krankentransport- 
und Rettungswagen der Stadt Ratingen (ORS-Nr. 767) wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen (§ 7 Abs. 6 GO NRW), dass eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NRW. 
2023), in der aktuell gültigen Fassung der Bekanntmachung gegen diese Satzung nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung (Öffentliche Bekanntmachung) nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ratingen vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
ORS-Nr. 767 
 
 
Ratingen, den 21.03.2024 
In Vertretung: 
 
 
Patrick Anders 
Erster Beigeordneter 
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32 Öffentliche Bekanntmachung der Stadtwerke Ratingen GmbH 

Neue Verkaufspreise für Wasser und die Umsatzsteueranpassung für Erd-
gas und Fernwärme ab dem 1. April 2024 
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